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sitzes sieht einen vermehrten Schutz
von landwirtschaftlichen Hofparzellen,
die in der Bauzone liegen, vor. Die
Revision des kantonalen Steuergesetzes
bringt Erleichterungen fiir Betriebe,
welche innerhalb der nachsten 20
Jahre kein Bauland verkaufen. Mit
einem Rekurs beim Obergericht konnte
in einer Gemeinde die Beitragsverord-
nung zugunsten der Landwirtschaftsbe-
triebe beanstandet werden. Doch sind
langerfristig wirksame Losungen notig,
und die Chancen, die das Bundesgesetz

Uber die Raumplanung (RPG) bietet,
sollen ausgeschopft werden.

3. Verschiedene Moglichkeiten

Das RPG bietet eine Handhabe, zugun-

sten von existenzfahigen Landwirt-

schaftsbetrieben Zonenanderungen
vorzunehmen. Denkbar sind:

- Ruckzonung in die Landwirtschafts-
zone. Diese langfristige Massnahme
ist die beste und sicherste und relativ
einfach.

- Schaffung von kleineren Landwirt-
schafts-/Bauernhofzonen innerhalb
der Dorfer.

Wo die beiden Varianten nicht gangbar

sind, waéren fur <eingeklemmte» Dorfbe-

triebe schonendere Rechtsgrundlagen

(Steuerrecht, Bodenrecht, Erschlies-

sungsrecht) zu schaffen.

Adresse des Verfassers:
Willy Gysel, Landwirt und Kantonsrat,
Unterneuhaus, CH-8217 Wilchingen

Bauernhofe in den Bauzonen - Erfahrungen im Kanton Zirich

H. Bieri

Gewachsene Landwirtschafts-, Dorf- und Stadtstrukturen diirfen mit der Raum-
planung nicht einfach beiseitegeschoben oder vernachlassigt werden. Sie sind
lokal sorgféltig zu erfassen und zu werten. Vorhandene Planungsinstrumente
waren an verniinftige Entwicklungsziele anzupassen und nétigenfalls zu ergan-
zen. Fallbeispiele aus dem Kanton Zirich und aus anderen Kantonen bestatigen

dies in aller Deutlichkeit.

Les structures de villes, de villages et de I'agronomie établies ne doivent pas étre
négligées ou mises de cété par l'aménagement territoire. Il faut les relever soi-
gneusement et les valoriser. Des instruments de planification présents sont a
adapter ou éventuellement & compléter a des buts de développement sensés. Des
exemples du canton de Zurich et d'autres cantons démontrent cela en toute clarté.

1. Das Dorf in der Planung

Die raumplanerische Beurteilung des
Bauernbetriebes in der Dorflage verur-
sacht in der Praxis Schwierigkeiten.
Diese Schwierigkeiten sind zum Teil
nicht unerwartet eingetroffen.

Ihre Ursachen liegen in der Geschichts-
und Traditionsfeindlichkeit der moder-
nen Architektur in den Anfangen des
20. Jahrhunderts. 1925 hatte Le Corbu-
sier in «Vers une architecture) das
Heraufkommen einer neuen Epoche,
einer neuen Gesinnung verkindet, die
sich vor allem in der industriellen
Fertigung bemerkbar mache. Die tradi-
tionelle Architektur und das traditionelle
Dorf, befand er, seien tberlebt.

Nach Auffassung der Modernisten hat-
ten sich im Gefolge der technischen
Entwicklung die Lebensbedingungen
des Menschen in einem Masse veran-
dert, dass ihm nur die Wahl blieb, sich
entweder in die neue Situation zu fligen
und seine Umwelt vollig neu zu gestal-
ten oder aber am Vergangenen festzu-
halten und schliesslich daran zu erstik-
ken.

Auch in den sechziger Jahren bestand
die Auffassung, das Dorf werde von
einer stlirmischen Verénderung erfasst.
Noch 1964 bemerkte dazu der Schwei-
zer Stédteplaner Hans Aregger in der

Schrift (Regionalplanung im Kanton
Zurichy Nr. 1/1964, die Fabrikindustrie
erfasse auch das bauerliche Dorf,
scheinbar gut erhaltene Dorfer seien
langst zu industriellen Wohnvororten
geworden. Das Dorf werde von den
Bauern verlassen. <Sie siedeln aus,
namentlich wenn eine Guterzusammen-
legung dazu die Gelegenheit schafft,
damit sie draussen, auf der offenen
Flur, jene Umweltsbedingungen flr das
bauerliche Wirtschaften wieder finden,
die in den umgewandelten Dorfern
verlorengingen.»

Aus diesen theoretischen Gedanken
der totalen Umgestaltung heraus, der
unsere landliche Siedlungsstruktur im
Rahmen der Industrialisierung verande-
re und auch aufgrund wenig realisti-
scher Bevolkerungsprognosen festige
sich die Meinung, der Landwirtschafts-
betrieb in der Bauzone sei ein Storfaktor,
seine Existenz auf Zeit befristet.

Nun hat sich aber gezeigt, dass diese
linearen Entwicklungsprognosen zuneh-
mender Bevolkerung, aufsteigender In-
dustrialisierung der Dorfer und Aussie-
delns der Bauern aus den verdnderten
Dorfern in der Praxis anders aussehen.
Wie in der Wirtschaft der anfangs
dieses Jahrhunderts vorausgesagte
Strukturwandel der Kleinbetriebe zu
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wenigen Grossbetrieben nicht im pro-
gnostizierten Ausmass stattgefunden
hat, genauso hat die siedlungsméssige
Umgestaltung der Doérfer sich nicht
gemass der Theorie abgespielt. Traditio-
nelle Siedlungsstrukturen sind bedeu-
tend zahlebiger. Das Dorf ist entgegen
den theoretischen Prognosen sogar in
den randlichen Zonen der Agglomera-
tion Zurich bis heute am Leben geblie-
ben.

Die Aussiedlung ist deshalb nicht mehr
die Sanierungsmassnahme im landli-
chen Dorf, sondern man erkannte, dass
viele Standorte in und am Rande
bestehender Dorfer durchaus erhaltens-
wert und sanierungswiirdig sind. Das
Dorf als etwas Lebendiges, Provisori-
sches, mit seinen doérflichen Immissio-
nen, die ein steriles Einfamilienhaus-
quartier selbstverstandlich vermisst, ist
wieder bewusst geworden. Gerade das
Dorf lebt. Es kennt keine perfekte Raum-
ordnung, sondern es besteht eher aus
vielen langer und kirzer dauernden
Provisorien.

Auch im Bereich der Staatsfinanzen
zeigte sich, dass ein Aussiedeln der
Landwirtschaftsbetriebe aus dem Dorf
um jeden Preis finanzielle Belastungen
verursacht, die angesichts anderer
Moglichkeiten kaum zu vertreten sind.
Das Dorf und insbesondere der Land-
wirtschaftsbetrieb im Dorf bzw. im
Baugebiet sind durch die Industrialisie-
rung nicht beseitigt worden. Viele als
absolut geltende Thesen mussen des-
halb heute vor dem Hintergrund dieser
Tatsachen relativiert oder revidiert wer-
den.

2. Die bauerliche Substanz im Dorf
Im Kanton Zurich haben die Bemihun-
gen um eine Sonderbehandlung der
Landwirtschaftsbetriebe im Baugebiet
die Frage nach dem Gewicht der

281



Landwirtschaft im Baugebiet neu ge-
stellt. Eindrlcklich war hieriber eine
anfangliche Unsicherheit. Eine Umfrage
des kantonalen Landwirtschaftsamtes
deckt auf, dass ein gutes Drittel aller
hauptberuflichen und ungeféahr die Half-
te der nebenberuflichen Landwirt-
schaftsbetriebe mit ihren Betriebszen-
tren im Baugebiet liegen.

Damit ist klar, dass auch im Kanton
Zirich mit seinem deutlichen Struktur-
wandel in der Landwirtschaft und einer
stark reduzierten landwirtschaftlichen
Bevolkerung  (3%) dem Landwirt-
schaftsbetrieb im Baugebiet ein wider
Erwarten hohes Gewicht zukommt.

Der Landwirtschaftsbetrieb in der Bau-
zone ist ein Teil der ganzen Problematik
der Siedlungsentwicklung. Vieles klart
sich dabei erst im Laufe der Zeit. Vieles
kann vermieden werden, wenn man
frihzeitig ordnend eingreift.

3. Méangel in der Raumplanung

Der Konflikt des Landwirtschaftsbetrie-
bes im Baugebiet ist zweifacher Natur.
Erstens besteht der objektive, tatsachli-
che Konflikt zwischen Landwirtschaft
und Bauentwicklung. Daneben ist aber
ein anderer Konflikt, der zwischen
Planung und Wirklichkeit besteht, neu
entstanden:

Die Richtplanung des Kantons Zirich
gestattet es in dem Zusammenhang
nicht, alle bestehenden Raumkonflikte
darzustellen, um fir die rollende Pla-
nung standig Korrekturen oder vorbeu-
gende Losungen treffen zu konnen. Sie
sondert vielmehr den rdumlichen Kon-
flikt zeitlich vor der Planfestsetzung aus.
Gerade das, was nun die Gemeinden
nadher interessiert oder was die Frage
des Landwirtschaftsbetriebes im Bau-
gebiet ndher betrifft, ndmlich die Be-
stimmung des Grenzverlaufes zwischen
Bauzone und Landwirtschaftszone,
muss der Richtplanfestsetzung des
Kantons folgen. Die Gemeinden kénnen
wohl den Inhalt der Siedlungsgebiete
naher spezifizieren, aber sie konnen ihre
Ortskenntnisse wenig in die Abgren-
zung ihrer Baugebiete einfliessen las-
sen. Diese hierarchische Planung er-
zeugt Konflikte, die in anderen Kantonen
nicht bekannt sind, da dort die Gemein-
den selbst fir Umzonungen zustandig
sind. Auch Behelfsmassnahmen, wie
sie vom zircherischen Amt fur Raum-
planung vertreten werden, lberzeugen
noch nicht. So kann ein Landwirt-
schaftsbetrieb, sofern die Gemeinde in
der Gemeindeabstimmung eingewilligt
hat, sich mit der Zustimmung des
Kantons in eine Landwirtschaftszone
umzonen lassen und dafur den Kosten-
folgen der Bauzone entgehen. Der
Kanton wird aber den Landwirtschafts-
betrieb nur in eine Landwirtschaftszone
umzonen, wenn der Bauer einen per-
sonlichen Verzicht auf Entsch&digung
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unterschrieben hat. Doch diese Unter-
schrift kann in keiner Weise die den
Bauernhof umgebenden Siedlungsver-
héltnisse beeinflussen. Was bedeutet,
dass der Bauer das Risiko behélt,
spater, bei einer Siedlungsentwicklung
gemass Gesamtplan, den Bauernhof
trotzdem aufgeben zu mussen. Er hat
also die Nachteile der Siedlungsent-
wicklung, die es ihm verunmaoglichen,
weiterhin Landwirtschaft zu betreiben,
voll zu tragen; der bisherige Vorteil, ein
landwirtschaftlich nicht mehr nutzbares
Betriebszentrum als Bauland an einer
gemass Richtplanung sinnvollen Lage
zu nutzen, bleibt ihm verwehrt.

Ein solches Vorgehen mischt auf unge-
wohnliche Weise Ubergeordnete Ge-
sichtspunkte der Siedlungsentwicklung
mit individuellen Motiven des Unterneh-
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Abb.2 Die bauerliche Substanz im Bauge-

biet (Foto SVIL):

1. Traditionelle, nicht (mehr) b&uerliche Bau-
substanz des Dorfes (schraffierte Flache).
2. Standorte der Landwirtschaftsbetriebe mit
ihren betriebswichtigen bauerlichen Ei-
genlandflachen (schraffierte Flachen) in-

nerhalb der Bauzone.

3. Eingezontes, nichtbauerliches Grundei-
gentum (schraffierte Flachen): Die kinftige
Uberbauung dieser Flachen trennt die
Landwirtschaftsbetriebe von der Flur ab.

merentscheides. Um einen Raumkon-
flikt zu I6sen, der sich vielleicht in 20
Jahren zum Nutzen aller vorteilhaft
beilegen liesse, muss der Bauer der
Gemeinde vorsorglich eine <«Griinzo-
ney/Freihaltezone schenken. Der Land-
wirt riskiert dabei weitere Eingriffe in
sein Eigentum durch die Gemeinde, da
die Ausscheidung einer Freihaltezone
ein offentliches Interesse voraussetzt
und dieses bei der rechtsglltigen Zone
bestehen bleibt.

Wie auch immer derartige punktuelle
Massnahmen gedacht sein mdgen, sie
leisten keinen Beitrag zu mehr Raum-
ordnung im Dorf, und vor allem bieten
sie dem Bauern keinen Schutz gegen
die Unvorhersehbarkeit der Siedlungs-
entwicklung.

4. Bauzonenetappierung und
Reservezone

Die kantonale Vorgabe des Grenzver-
laufes des Siedlungsgebietes erlaubt
den Gemeinden lediglich innerhalb des
vorgegebenen Siedlungsgebietes, die
Bauentwicklung zu etappieren.

Das Siedlungsgebiet kann in der Nut-
zungsplanung in eine Bauzone und eine
Reservezone unterteilt werden. Die Re-
servezone gestattet nur standortgebun-
denes Bauen. Vielfach wird von Pla-
nungssachverstandigen im Kanton Zu-
rich darauf hingewiesen, dass ein Land-
wirtschaftsbetrieb im Baugebiet auch in
eine Reservezone eingeteilt werden
konnte. Die Moglichkeit besteht. Je-
doch kann die Gemeinde eine Reserve-
zone jederzeit in eine Bauzone umzo-
nen. Eine Investitionssicherheit fir den
Landwirt. der den Hof neu ubernom-
men hat und seine Gebaude sanieren
maochte, besteht nicht.

Die Reservezone ist keine Landwirt-
schaftszone. Es braucht fir einen Stall-
bau eine Ausnahmebewilligung, die
Prifung der Standortgebundenheit und
des offentlichen Interesses. In einer
Reservezone, die spater aufgrund der
Richtplanvorgabe bestimmt zur Bauzo-
ne wird, sind auch kaum Strukturver-
besserungsbeitrage fur bauliche Investi-
tionen zu erwarten.

Sobald der Siedlungsdruck zunimmt
und die Groberschliessungsanlagen er-
stellt sind, ist jede Reservezone gefahr-
det. Spatestens dann, wenn Erschlies-
sungskosten auf die Grundeigentimer
zu verteilen sind, fallt die Reservezone
dahin.

5. Beitragsrecht

Gesttzt auf das Wohnungs- und Eigen-
tumsforderungsgesetz (WEG) hat die
kantonale Baudirektion im August 1979
und im Juni 1980 zwei Entwirfe zu
einem neuen kantonalen Beitragsgesetz
vorgelegt. In beiden Entwirfen sind
beitragsrechtliche Erleichterungen fur
die Landwirtschaft vorgesehen.
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Diese Erleichterungen, die eine befriste-
te, zinslose Stundung der Grob- und
Feinerschliessungskosten auf 15 Jahre
vorsehen, setzten voraus, dass die
betriebseigene Flache von der Gemein-
de in ein (Gebiet mit Erleichterungen fiir
die Landwirtschaft) eingezont wiirde.
Das Gebiet mit Erleichterungen fiir die
Landwirtschaft wird nach Vorschlag
der Baudirektion der Bauzone uberla-
gert, kann aber von der Gemeindever-
sammlung zu jedem Zeitpunkt wieder
abgelost werden. Dann lguft fur den
Bauern die Stundungsdauer ab - eine
Erneuerung wird nicht mehr maglich
sein.

Die Bedeutung des (Gebietes mit Er-
leichterungen fur die Landwirtschaft
unterscheidet sich in der Art und Weise
der Wirkung nicht wesentlich von einer
Reservezone, wobei eben der Haupt-
mangel dieser Konstruktionen darin
besteht, dem Landwirtschaftsbetrieb
die im engeren Siedlungsgebiet drin-
gend notwendige /nvestitionssicherhett,
sofern es die Verhéltnisse erlauben,

vorzuenthalten. Der Gesetzesentwurf
befindet sich weiterhin in Uberarbei-
tung.

Vor Inkrafttreten des kantonalen Pla-
nungs- und Baugesetzes (PBG) wurden
in den Bauzonen des Kantons Zirich
haufig private Quartierpldne durchge-
fuhrt. Meist haben die Landwirte an der
Baulandumlegung mitgemacht, um die
Bauentwicklung nicht auf breiterer Ebe-
ne, also Uber die Interessen ihres
Betriebes hinaus, zu sperren. Als Bedin-
gung wurde jedoch die zinslose Stun-
dung der Erschliessungskosten privat-
rechtlich vereinbart. Diese gerauschlo-
se, lokale Regelung des Konfliktes
Landwirtschaft-Bauentwicklung je nach
Interessenlage der Bauwilligen und der
Bauern ist nach neuem Planungsrecht
nicht mehr moglich.

Und hier liegt auch ein Grund, warum
die Frage der Landwirtschaft in der

Bauzone erst jetzt eine solche Aktualitat
erreicht hat.

Immerhin hat es dhnliche Auseinander-
setzungen beim alten Strassengesetz
und beim kantonalen Steuergesetz
schon vor Jahrzehnten gegeben, und es
wurden auch hier schlussendlich trag-
bare Losungen fur die Landwirtschaft
gefunden.

6. Inventarisierung der Landwirt-
schaftsbetriebe im Baugebiet

Eine immer perfektere Ausgestaltung
verschiedener eidgenossischer und
kantonaler Gesetze erschwert immer
mehr die lokale Interpretation durch
elne ortskundige Vernunft. Um in den
zunehmenden Raumkonflikten verninf-
tige Entscheide treffen zu konnen, ist es
Aufgabe der Raumplanung, nicht nur
Ziel-Welten, heile Welten zu planen,
sondern auch ganz einfach viele offene
Fragen darzustellen sowie in verschie-
denen Inventaren bestehende Sachver-
halte, die fur die raumliche Entwicklung
von Bedeutung sind, zu zeigen.

In diesem Sinne und um ortlich diffe-
renzierte LOsungsansétze aufzuzeigen,
hat deshalb die SVIL mit Unterstiitzung
durch den Schweizerischen Bauernver-
band im Auftrag des zdrcherischen
Landwirtschaftsamtes kirzlich die vier
verschiedenartigen Testgemeinden
Mettmenstetten, Marthalen, Russikon
und Uster untersucht. Die Resultate
liegen vor und zeigen je nach ortlichen
Voraussetzungen, Rahmenbedingungen
und Entwicklungszielen unterschiedlich
notwendige Massnahmen bzw. Mass-
nahmenpakete auf.

So soll etwa in der ehemaligen Gterzu-
sammenlegungsgemeinde  Mettmen-
stetten versucht werden, die wenigen in
der Bauzone verbliebenen Landwirt-
schaftsbetriebe, welche eine ortsubli-
che Bewirtschaftung vornehmen, mit
Einzelverfigungen vor Erschliessungs-
kosten zu schitzen. In Marthalen wollen

Raumplanung und bauerliches Bodenrecht

A.Braun

Der Zusammenhang zwischen der Raumplanung und dem béauerlichen Boden-
recht liegt auf der Hand: Beide Gebiete befassen sich mit dem Boden und sind
Gegenstand eines Auftrages der Bundesverfassung an den Bundesgesetzgeber.
Trotzdem hat es lange gebraucht, bis erkannt wurde, dass die Zusammenhange
zwischen beiden Gebieten Probleme schaffen, die dringend gelost werden
missen. Die folgenden Ausfiihrungen beschranken sich im wesentlichen auf die
Frage, inwiefern die Erreichung der Ziele von bauerlichem Bodenrecht und
Raumplanung voneinander abhangen. Eine Koordination von Raumplanung und
bauerlichem Bodenrecht ist notig im Interesse unserer Dorfer, unserer Landwirt-
schaft und von uns allen als Biirger und Steuerzahler.
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die dorfinneren Betriebe teilweise aus-
siedeln. Dann Uiberwiegen problemmas-
sig die Dorfrandbetriebe. Die Ortspla-
nung nimmt darauf in grossen Zigen
Rucksicht, und trotzdem wird eine
weitere raumplanerische Sicherung der
am Bauzonenrand gelegenen Landwirt-
schaftsbetriebe notwendig. In Russikon
sollte im Zusammenhang mit einer
Gesamtmelioration, gestutzt auf $§20
RPG, versucht werden, auch die Bau-
entwicklung besser zu strukturieren, um
auf diese Weise einen drohenden raum-
lichen Konflikt zwischen traditionellen
landwirtschaftlichen Betriebsstandorten
und neuen Einfamilienhausquartieren
zum voraus abzuwenden. Auch in der
Stadtgemeinde Uster soll, wie es friiher
im Laufe der Jahrzehnte erfolgt ist, das
raumliche Nebeneinander von Stadtent-
wicklung und Erhaltung béuerlicher
Betriebsstandorte bewahrt und in die
Zukunft  weiterentwickelt  werden.
Wichtige Teile einer solchen Raumord-
nung sind wiederum am besten in einer
engen und vernunftigen Koordination
zwischen Ortsplanungsrevision und lau-
fender Melioration zu bewerkstelligen.
Weitere Massnahmen, wie sie Armin
Braun und Professor Martin Usteri
einlasslich postulieren, bleiben vorbe-
halten.

7. Ausblick

Die kurz gezeigten Arbeitsrichtungen
stehen keineswegs im luftleeren Raum,
sie werden seit Inkrafttreten des kanto-
nalen Planungs- und Baugesetzes 1976
und des kantonalen Landwirtschaftsge-
setzes 1979 auf zahlreichen politischen
Ebenen auch immer wieder gestitzt
und gefordert. Fortschritte sind sukzes-
sive erkennbar.

Adresse des Verfassers:

Hans Bieri, dipl. Arch. ETH

Vereinigung Industrie und Landwirtschaft
(SVIL), Schutzengasse 30, CH-8001 Zirich

1. Macht die Raumplanung das

bauerliche Bodenrecht iiberfliissig?
Das bdauerliche Bodenrecht korrigiert
ein Ungleichgewicht auf dem bauerli-
chen Bodenmarkt. Das zielkonforme
Mittel hiezu ist nach gewissen Auffas-
sungen die Trennung von Bauzone und
Landwirtschaftszone. Diese Hoffnung
ist durch die Entwicklung in den Kanto-
nen, welche schon seit einigen Jahren

283



	Bauernhöfe in den Bauzonen : Erfahrungen im Kanton Zürich

